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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die  
Einladung zur 1. Sitzung des Rates der Kreisstadt Mettmann 

 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

zur 1. Sitzung des Rates der Kreisstadt Mettmann 
am Dienstag, 05.03.2024, 17:00 Uhr 

im Rathaussaal, 2. Stockwerk Altbau, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann 
 
 

Die Einberufung der Sitzung erfolgt auf Antrag der CDU-Fraktion vom 23.02.2024 unter verkürzter Ladungsfrist 
gem. § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung. Die besondere Dringlichkeit ist gegeben, da den betroffenen Familien 
kurzfristig die Möglichkeit eingeräumt werden muss, im Falle einer Entscheidung gegen die Mehrklassenbil-
dung eine Anmeldung an einer alternativen Schule fristgerecht zu ermöglichen. 
 
 

A) Öffentlicher Teil: 
 
1. Formalien 

- Eröffnung der Sitzung 
- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
- Feststellung der Anwesenheit 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit 
- Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 

2. Einwohnerfragestunde 
 

3. Mitteilungen der Verwaltung 
 

4. Anfragen 
 

5. Fraktionsanträge 
 

5.a Antrag der CDU-Fraktion vom 23.02.2024 
hier: Einberufung einer Sondersitzung des Rates unter verkürzter Einladungsfrist -   
         Einmalige Mehrklassenbildung HHG 
 

5.b Überplanmäßige Auszahlung für den Erwerb der Flächen 
hier: Auf dem Pfennig/Kirchendelle 
 

5.c Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
hier: Hilfen zur Erziehung 
 

5.d Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
hier: Überplanmäßige Ausgabe "Mensen" 
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5.e Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

hier: Bereitstellung von Mitteln für die Rückerstattung an die Bezirksregierung Düsseldorf 
        im Rahmen des OGS-Helferprogramms - Aufholen nach Corona 
 

5.f Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Nachberechnung der Leitstel-
lenumlage 2022 
 

5.g Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen  
Hier: Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 
 

6. Verschiedenes 
 
 

  
B) Nichtöffentlicher Teil: 

 
 

7. Mitteilungen der Verwaltung 
 

8. Anfragen 
 

9. Fraktionsanträge 
 

10. Erwerb von Flächen Auf dem Pfennig/Kirchendelle 
Überplanmäßige Auszahlung 
 

11. Verschiedenes 
 

 
 

Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen. 
 

 


